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Seite 13 und 14 , Artikel 2 Absatz 1 jeweils in Buchstabe a, b und c: 

Anstatt: 

"a) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission am 1. Januar 2020 oder binnen 

7 Kalendertagen nach Inkrafttreten dieser Verordnung – je nachdem, welcher Zeitpunkt der 

spätere ist – schriftlich bestätigt, dass es im Einklang mit dem in dieser Verordnung 

vorgesehenen Zahlungsplan in Euro den Beitrag leistet, der sich aus der folgenden Formel 

ergibt: VK EM HE2020 + VK BNE-Schlüssel HE2020 x (MfZ HP2020 – MfZ HE2020); 

b) das Vereinigte Königreich hat am 20. Januar 2020 oder binnen 20 Kalendertagen nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung – je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist – auf das 

von der Kommission bestimmte Konto die erste Zahlung geleistet, die [3,5] Zwölfteln des in 

Buchstabe a dieses Unterabsatzes genannten Betrags entspricht; 

c) das Vereinigte Königreich hat der Kommission am 1. Januar 2020 oder binnen 

7 Kalendertagen nach Inkrafttreten dieser Verordnung – je nachdem, welcher Zeitpunkt der 

spätere ist – schriftlich seine Verpflichtung bestätigt, dass es nach wie vor die Kontrollen 

und Prüfungen, die die gesamte Laufzeit der Programme und Maßnahmen abdecken, gemäß 

den geltenden Vorschriften akzeptiert;" 
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muss es heißen: 

"a) Das Vereinigte Königreich hat der Kommission am 1. Januar 2020 oder binnen 

7 Kalendertagen nach Inkrafttreten dieser Verordnung oder nach dem Zeitpunkt der 

Anwendung dieser Verordnung – je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist – schriftlich 

bestätigt, dass es im Einklang mit dem in dieser Verordnung vorgesehenen Zahlungsplan in 

Euro den Beitrag leistet, der sich aus der folgenden Formel ergibt: VK EM HE2020 + 

VK BNE-Schlüssel HE2020 x (MfZ HP2020 – MfZ HE2020); 

b) das Vereinigte Königreich hat am 20. Januar 2020 oder binnen 20 Kalendertagen nach 

Inkrafttreten dieser Verordnung oder nach dem Zeitpunkt der Anwendung dieser 

Verordnung – je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist – auf das von der Kommission 

bestimmte Konto die erste Zahlung geleistet, die [3,5] Zwölfteln des in Buchstabe a dieses 

Unterabsatzes genannten Betrags entspricht; 

c) das Vereinigte Königreich hat der Kommission am 1. Januar 2020 oder binnen 

7 Kalendertagen nach Inkrafttreten dieser Verordnung oder nach dem Zeitpunkt der 

Anwendung dieser Verordnung – je nachdem, welcher Zeitpunkt der spätere ist – schriftlich 

seine Verpflichtung bestätigt, dass es nach wie vor die Kontrollen und Prüfungen, die die 

gesamte Laufzeit der Programme und Maßnahmen abdecken, gemäß den geltenden 

Vorschriften akzeptiert;" 
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